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Entwurf eines Vertrags zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union 
und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft - Entwurf der 
Präambel 

 
 
 

ENTWURF EINES  

VERTRAGS ZUR ÄNDERUNG DES  

VERTRAGS ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION UND  

DES VERTRAGS ZUR GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN 

GEMEINSCHAFT 

 

ENTWURF DER PRÄAMBEL 

 
Der Vorsitz übermittelt der Regierungskonferenz hiermit den vollständigen Wortlaut des Vertrags 
zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, einschließlich der Protokolle, sowie die Erklärungen zur Schlussakte 
in der Fassung, die aus den Beratungen der Rechtsexperten hervorgegangen ist. 
 
Der Vorsitz wird diesen Text  am 15. Oktober in Luxemburg der Regierungskonferenz auf Ebene 
der Außenminister im Hinblick auf seine endgültige Annahme durch die Regierungskonferenz auf 
der Ebene der Staats- und Regierungschefs am 18. Oktober 2007 in Lissabon übermitteln. 
 
Alle Sprachfassungen dieses Textes werden den Delegationen am heutigen 5. Oktober übermittelt. 
Die einzelnen Sprachfassungen werden wie üblich vor Unterzeichnung des Vertrages von den 
Rechts- und Sprachsachverständigen überarbeitet. 
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IN DEM WUNSCH, den mit dem Vertrag von Amsterdam und dem Vertrag von Nizza eingelei-

teten Prozess, mit dem die Effizienz und die demokratische Legitimität der Union erhöht und die 

Kohärenz ihres Handelns verbessert werden sollen, abzuschließen, 

 

SIND ÜBEREINGEKOMMEN, den Vertrag über die Europäische Union, den Vertrag zur Grün-

dung der Europäischen Gemeinschaft und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomge-

meinschaft zu ändern, 

 

und haben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

 

 

(...) 

 

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Vollmachten 

 

wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN: 

 

 

(...) 

_________________ 

 

 

 


